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Firma:

Arbeitsbereich: Hartverchromen

Verantwortlich: ______________________

Unterschrift

BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz: Kranbedientes
Hartchrombad

Tätigkeit: Hartverchromen,
Badbedienung

Stand:

B 020-GHS

Gefahrstoffbezeichnung

Gefahren für Mensch und Umwelt
Giftig, Reizung bzw. Verätzung von Augen, Haut und Schleimhäuten. Inhalation
von Chromsäuredämpfen, -aerosolen kann zu Lungenerkrankungen und
Krebserkrankungen führen. Verursacht schwer heilende Wunden auf der Haut.
Beim Verchromen starke Wasserstoffentwicklung (Gefahr von Knallgasreaktionen,
Brandgefahr). Wassergefährdend, nicht in die Kanalisation geben.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Chromsäure (wässrige Lösung von Chromtrioxid)

B 020-GHS

Gefahr

Rest unverändert wie Betriebsanweisung links

Chrombad

Hartverchromen: Badbedienung mittels Kran
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Firma:

Arbeitsbereich: Instandhaltung

Verantwortlich: ______________________

Unterschrift

BETRIEBSANWEISUNG

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz:

Tätigkeit: Arbeiten mit alten Mineralwolle-

Dämmstoffen (Faserstäube Krebs

verdächtig oder Krebs erzeugend)

Stand:

B 036

Gefahrstoffbezeichnung

Mineralwolle-Produkte Produktbezeichnung: alte unbekannte Produkte

Sie bestehen aus unterschiedlich dicken Glas-, Stein- oder Schlackenfasern, die mit Kunststoffen gebunden

und denen Mineralöle zugegeben wurden. Liegen keine Informationen über die Beurteilung der Fasern vor, ist

von „alten“ Mineralwolle-Produkten auszugehen, d.h. die Faserstäube gelten als Krebs verdächtig
oder als Krebs erzeugend.

Gefahren für Mensch und Umwelt
Bei der Demontage von alten Mineralwolle-Produkten können Gesundheitsgefahren von den

freigesetzten Faserstäuben und von den Zusatzstoffen ausgehen. Beim Abriss kommt es in der

Regel zu einer erheblichen Staubbelastung.

Die lungengängigen Faserstäube können möglicherweise Krebs erzeugend wirken. Weiterhin

können Reizungen der Haut, Augen und Atemwege auftreten. Beeinträchtigungen der Atem-
funktionen sind möglich.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Oberstes Gebot: Staubentwicklung vermeiden, Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig reinigen,

– Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster, Türen offen), kein Durchzug,

– Material nicht werfen,

– Arbeitsplatz im Umkreis von ca. 5 m absperren und kennzeichnen: „Zutritt für Unbefugte verboten.“

– zu entfernendes Material möglichst befeuchten,

– Material möglichst vorsichtig demontieren und montieren, nicht reißen,

– zu entfernendes Material unmittelbar an der Ausbaustelle in Säcke verpacken,

– Arbeitsplatz nach Beendigung und erforderlichenfalls während der Arbeit mit Industriestaubsauger

mindestens der Staubklasse M, Typ: reinigen, keinesfalls mit Druckluft abblasen,

– nach Beendigung der Arbeit Kleidung, Haut und Werkzeug reinigen (abwaschen mit Wasser oder

absaugen, niemals mit Druckluft abblasen),

– Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren,

– Beschäftigungsbeschränkungen beachten,

– am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und rauchen.

Augenschutz: Bei starker Staubentwicklung und Überkopfarbeiten Korbbrille tragen.

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Leder oder Kunststoff (mit Gewebeeinlage) tragen.

Atemschutz: Atemschutzgerät mit Partikelfilter der Partikelfilterklasse P2 bzw. FFP2 verwenden.

Hautschutz: Schutz (vor der Arbeit)

Reinigung (vor Pausen und zu Arbeitsende)

Körperschutz: atmungsaktiven Ein- oder Mehrwegstaubanzug Typ 5 benutzen, alle Hautpartien bedecken,

bei Überkopfarbeiten Kapuze aufsetzen oder Nackenschutz verwenden.

Verhalten im Gefahrfall

Werden bei Abisolierarbeiten Materialien vorgefunden, bei denen es sich um Asbest

handeln könnte, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Vorgesetzte ist zu verständigen.

Erste Hilfe

Hautkontakt: Bei Hautreizungen/Ausschlägen nicht reiben, sondern mit Wasser abspülen und kühlen

Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen.

Ersthelfer: , Tel.: Notruf:

Ggf. Betriebsarzt/Augenarzt/Hautarzt aufsuchen:

Sachgerechte Entsorgung

Mineralwolle-Produkte (entferntes Material) direkt an der Ausbaustelle in Säcke verpacken; Staubent-

wicklung dabei möglichst gering halten. Beim Verschließen der Säcke die Luft vorsichtig herausdrücken.

Entsorgung über:

Kennzeichnung des Abfalls, Inhalt kann Krebs erzeugende Faserstäube freisetzen.

B 036
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Firma:

Arbeitsbereich: Instandhaltung

Verantwortlich: ______________________

Unterschrift

BETRIEBSANWEISUNG

GEM. § 14 GEFSTOFFV

Arbeitsplatz:

Tätigkeit: Arbeiten mit alten Mineralwolle-

Dämmstoffen (Faserstäube Krebs

verdächtig oder Krebs erzeugend)

Stand:

B 036-GHS

Gefahrstoffbezeichnung

Mineralwolle-Produkte Produktbezeichnung: alte unbekannte Produkte

Sie bestehen aus unterschiedlich dicken Glas-, Stein- oder Schlackenfasern, die mit Kunststoffen gebunden

und denen Mineralöle zugegeben wurden. Liegen keine Informationen über die Beurteilung der Fasern vor, ist

von „alten“ Mineralwolle-Produkten auszugehen, d.h. die Faserstäube gelten als Krebs verdächtig
oder als Krebs erzeugend.

Gefahren für Mensch und Umwelt
Bei der Demontage von alten Mineralwolle-Produkten können Gesundheitsgefahren von den

freigesetzten Faserstäuben und von den Zusatzstoffen ausgehen. Beim Abriss kommt es in der

Regel zu einer erheblichen Staubbelastung.

Die lungengängigen Faserstäube können möglicherweise Krebs erzeugend wirken. Weiterhin

können Reizungen der Haut, Augen und Atemwege auftreten. Beeinträchtigungen der Atem-
funktionen sind möglich.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Oberstes Gebot: Staubentwicklung vermeiden, Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig reinigen,

– Arbeiten nur bei Frischluftzufuhr (Fenster, Türen offen), kein Durchzug,

– Material nicht werfen,

B 036-GHS

Gefahr

Rest unverändert wie Betriebsanweisung links

Befeuchten der Isolierung mit entspanntem 

Wasser vor der Demontage

Demontage von Mineralwolle-Dämmstoffen an

einer Rohrleitung

Instandhaltung Kraftwerk:

Tätigkeiten mit eingebauten Mineralwolle-Produkten
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Die Checkliste soll eine Hilfestellung bei der Sammlung der benötigten Daten geben.

Nr. Checkpunkte Bemerkungen

1 An welchen Arbeitsplätzen, in welchen Betriebsbereichen 
kommen Gefahrstoffe vor?
Ist ein betriebliches Gefahrstoffverzeichnis erstellt?
Es sind auch solche Arbeitsplätze zu berücksichtigen, wo eine 
Exposition gegenüber Gefahrstoffen von benachbarten 
Arbeitsplätzen vorliegt.

2 Welche gefährlichen Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse 
werden am Arbeitsplatz eingesetzt (Produktnamen, gefährliche 
Eigenschaften)?
Liegt ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt entsprechend
REACH-Verordnung in Verbindung mit § 6 GefStoffV vor?
Wenn nein: Anfrage beim Hersteller oder Lieferanten
(siehe auch Checkliste zum Sicherheitsdatenblatt, unter 
www.gisbau.de).

3 Führen die Beschäftigten „Tätigkeiten“ mit diesen Gefahrstoffen 
aus oder werden Gefahrstoffe bei den Tätigkeiten freigesetzt?
Tätigkeit ist jede Arbeit, bei der Stoffe, Zubereitungen oder 
Erzeugnisse im Rahmen eines Prozesses einschließlich 
Produktion, Handhabung, Lagerung, Beförderung, Entsorgung 
und Behandlung verwendet werden oder verwendet werden 
sollen oder bei der Stoffe oder Zubereitungen entstehen oder 
auftreten. Hierzu gehören Verwenden sowie Herstellen. 
Tätigkeiten sind auch Bedien- und Überwachungsarbeiten.

4 Sind zusätzlich zu den vorliegenden Informationen weitere 
Ermittlungen erforderlich?
Informationsquellen können des weiteren sein:
• Kennzeichnung des Gebindes
• Detaillierte (gesonderte) Anfrage an den Hersteller
• Spezielle Literatur (z. B. Gefahrstoffverordnung, 

Technische Regeln für Gefahrstoffe – TRGS –, 
Loseblattsammlungen wie Kühn-Birett).

• Gefahrstoff-Datenbanken im Internet
www.dguv.de/ifa
www.chemie-datenbanken.de
www.gisbau.de
www.gischem.de
www.baua.de/prax

5 Liegt eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung insbesondere 
hinsichtlich
• gefährlicher Eigenschaften der Stoffe und Zubereitungen
• Ausmaß, Art und Dauer der Exposition der Beschäftigten
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• physikalisch-chemischer Wirkungen (Brand- und Explosions-
verhalten)

• Möglichkeiten einer Substitution von Stoffen oder Verfahren
• Arbeitsbedingungen und Verfahren einschl. Arbeitsmittel und

Gefahrstoffmenge
• Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte
• Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden Schutzmaß-

nahmen
• Schlussfolgerungen aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-

suchungen
vor?

6 Sind alle Gefährdungsmöglichkeiten, die vom Gefahrstoff in der 
jeweiligen Anwendung ausgehen, erfasst?
• Gefährliche Dämpfe und Ausgasungen
• Zersetzungsprodukte beim Erhitzen
• Gefährliche Reaktionsprodukte
• Hautresorption
(siehe auch TRGS 400 und TRGS 401)

7 Welcher Personenkreis ist betroffen?
Für einige Personengruppen, wie z. B.:
Wartungs- und Instandsetzungspersonal, Jugendliche, werdende 
Mütter, ausländische Mitarbeiter, sind besondere Hinweise 
erforderlich.

8 Sind besondere Gefährdungen bei Betriebsstörungen, Wartung, 
Instandsetzung oder Reinigung berücksichtigt worden?

9 Welche notwendigen Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
sind für ein sicheres Arbeiten mit dem Gefahrstoff erforderlich? 
• Technische Schutzeinrichtungen, 
• Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer 

Exposition zu ergreifen sind,
• Organisatorische Maßnahmen (z. B. arbeitsmedizinische Vorsorge),
• Informationen zum Tragen und Benutzen von Schutzaus-

rüstungen und Schutzkleidung,
• Arbeitshygiene,
• Hautschutzmaßnahmen,
• Hinweise auf Beschäftigungs- und Verwendungsbeschrän-

kungen etc.
(siehe auch TRGS 500)

10 Welche Verhaltensregeln sind für den Gefahrfall (Störungen, 
unplanmäßiges Abweichen vom Arbeitsablauf u. a.) erforderlich?
• ggf. nicht geeignete Löschmittel nennen
• Maßnahmen gegen Umweltgefährdungen

Nr. Checkpunkte Bemerkungen



11 Welche „vor Ort“ zu leistenden Erste-Hilfe-Maßnahmen sind
erforderlich?
Maßnahmen nach:
• Einatmen
• Haut- und Augenkontakt
• Verschlucken und ggf. Verbrennen nennen.
Sind Ersthelfer ausgebildet und benannt und welche inner-
betrieblichen Notrufnummern existieren?

12 Welche Regelungen bestehen hinsichtlich Abfallbehandlung und
-transport im Betrieb und welche sind für den jeweiligen 
Arbeitsplatz von Bedeutung?

13 Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung aufgrund der Keine Betriebsanweisung 
Arbeitsbedingungen für bestimmte Tätigkeiten nur eine „geringe und Unterweisung nach 
Gefährdung“? § 14 GefStoffV erforderlich!
Wenn ja, müssen keine Betriebsanweisungen erstellt und Unter-
weisungen durchgeführt werden (siehe Abschn. 1, TRGS 555). Hiervon unberührt ist die 

allgemeine Unterweisung 
Bedingungen für Tätigkeiten mit geringer Gefährdung: entsprechend § 4 der 
• geringe verwendete Stoffmenge Unfallverhütungsvorschrift
• nach Höhe und Dauer niedrige Exposition „Grundsätze der Präven-
• Maßnahmen nach § 8 GefStoffV (Mindestschutzmaßnahmen) tion“ (BGV A1).
ausreichend
• keine Tätigkeiten mit giftigen, sehr giftigen, Krebs erzeugenden, 
Erbgut verändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahr-
stoffen der Kategorie 1 oder 2.
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Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit –

Unfallverhütungsvorschriften

www.bgetem.de

BGV A1 Grundsätze der Prävention
BGV A8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz

BG-Regeln, -Informationen

(zu beziehen beim Carl-Heymanns-Verlag KG,
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln, siehe auch www.bgetem.de)

BGR 121 Arbeitsplatzlüftung – lufttechnische Maßnahmen
BGR 143 Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen
BGR 189 Einsatz von Schutzkleidung
BGR 190 Einsatz von Atemschutzgeräten
BGR 192 Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz
BGR 195 Einsatz von Schutzhandschuhen
BGI 8620 Allgemeine Präventionsleitlinie Hautschutz
BGI 504 Auswahlkriterien für die spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge nach den

Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedizinische Vorsor-
geuntersuchungen

BGI 509 Erste Hilfe im Betrieb

Gesetze, Verordnungen und andere staatliche Arbeitsschutzvorschriften

www.baua.de

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen Chemikaliengesetz (ChemG )
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

GHS-Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemi-
schen (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)
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Geräte- und Produktsicherheitsgesetz und Verordnungen zum GPSG

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS):
TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
TRGS 401 Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen
TRGS 402 Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahr-

stoffen: Inhalative Exposition
TRBA/TRGS 406 Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege
TRGS 420 Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) für die Gefährdungs-

beurteilung
TRGS 500 Schutzmaßnahmen
TRGS 600 Substitution
TRGS 710 Biomonitornig
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte
TRGS 903 Biologische Grenzwerte
TRGS 905 Verzeichnis Krebs erzeugender, Erbgut verändernder oder fortpflanzungs-

gefährdender Stoffe
TRGS 906 Verzeichnis Krebs erzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach 

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV
TRGS 907 Verzeichnis sensibilisierender Stoffe

Bekanntmachungen zu Gefahrstoffen

220 Sicherheitsdatenblatt
910 Risikowerte und Expositions-Risiko-Beziehungen für Tätigkeiten mit Krebs

erzeugenden Gefahrstoffen

Informationsmaterial

Bestellung: www.bgetem.de/medien, Printmedien: E-Mail: versand@bgetem.de, 
Elektronische Medien: E-Mail: medien@bgetem.de

• Informationen für Auszubildende

AB 005 Gefahrstoffe
AB 011 Hautschutz
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• Informationen für Fachkräfte

MB 024 Sicherheit durch Brand- und Explosionsschutz
MB 027 Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen
MB 029 Betriebsanweisungen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

• Informationen für Fachkräfte (Tipps)

T 006 Hautschutz
T 021 Umgang mit Kühlschmierstoffen

• Muster-Hautschutzplan (S 003)

• Gefahrstoffe in der Galvanotechnik und der Oberflächenveredelung (S 015)

• Gefahrstoffe im Elektromaschinenbau (S 016)

• Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach § 7 Gefahrstoffverordnung (S 017)

• Leitfaden zur Erstellung des Explosionsschutzdokumentes (S 018)

• Ortsfeste Absauganlagen-Handlungshife zur Prüfung und Dokumentation (S 019)

• Betriebsanweisungen (B 000 ff)

Muster-Betriebsanweisungen zum Bearbeiten und Herunterladen unter
www.bgetem.de/medien (Betriebsanweisungen)

• Video- bzw. DVD-Unterweisungen

PU 013 SF6-Anlagen
PU 014 Kühlschmierstoffe
PU 015 Galvanotechnik
PU 016 Spritzlackieren
PU 017 Reinigen und Entfetten
PU 018 Kleben und Vergießen
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